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§ 25 EIRAG Zweck der
Eignungsprüfung
 EIRAG - Europäisches Rechtsanwaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2020

§ 25.

Die Eignungsprüfung ist eine ausschließlich die beru0ichen Kenntnisse des Bewerbers betre2ende staatliche Prüfung,

mit der seine Fähigkeit, den Beruf eines Rechtsanwalts in Österreich auszuüben, beurteilt werden soll. Die

Eignungsprüfung muß dem Umstand Rechnung tragen, dass der Bewerber in einem Staat, der Mitglied der

Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, über eine

berufliche Qualifikation zur Ausübung eines Anwaltsberufs verfügt.
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